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Durchführungsbestimmung 3 

"Billardfreunde Baden - BFB" 

 

Vorstandshandbuch 

1 Medien und Kanäle 

Was? Wofür? Wer? 

Facebook Seite Öffentlich, Selbstdarstellung, eigen 
erstellte News 

Walter, Dexter, Manuel 
Admin 

Facebook Gruppe Nur Mitglieder => letztes Posting: 
wird gestrichen, Kommunikation: 

„ersetzt durch Whatsapp-Info“ 

Walter Admin 

Whatsapp Info Nur Mitglieder, kurzfristige Infos 

(Besuchergruppen, spontanes 
Mithelfen etc), Mitteilungsorgan 

Vorstand = Admin 

(=schreiben) 

Whatsapp Tratsch Nur Mitglieder, jeder schreibt, keine 
offizielle Funktion 

Walter, Christian, Dexter 
Admin 

Whatsapp 
Vorstand 

Nur Vorstand lesen + schreiben Walter, Christian, Dexter 
Admin 

Whatsapp 
Vorstand 

erweitert 

Vorstand lesen + schreiben, + 
Rechnungsprüfer und künftig div. 

Teamkapitäne usw 

Walter, Christian, Dexter 
Admin 

Whatsapp 

Training 

Neu gem. o.a. Beschlus, vorerst zur 

Meinungsfindung, danach 
Evaluierung, vorerst alle Mitglieder 

lesen + schreiben 

Walter, Christian, Dexter 

Admin 

Mailing Nur Mitglieder, Mitteilungsorgan Andreas via Datenbank 

Website öffentlich Öffentlich, Selbstdarstellung, eigen 
erstellte News, Masters-Tabelle 

Andreas Admin, Walter 
Redakteur 

Website QR-
Codeseiten 

Mitglieder-Dokumentenserver – 
öffentlich für jeden der den Link hat 

(Link = Passwort!) 

Andreas Admin 

BFB-Cloud Vorstand User-Account Andreas Admin 

Youtube / Google Streaming on demand, dzt. Volker Dzt. bei Walter 
dranhängend => eigener 

BFB; 2. Mailadresse =  
info@ = „Admin-Like“  

2 Festlegung Betriebsarten innerhalb des Vereins 

Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb liegt dann vor, wenn 

1. der Betrieb insgesamt auf die Erfüllung begünstigter Zwecke eingestellt ist, 

2. die betreffende Betätigung für die Erreichung des Vereinszwecks in ideeller 
Hinsicht unentbehrlich ist und 
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3. zu abgabepflichtigen Betrieben (konkret) nicht in größeremUmfang in direkten 
Wettbewerb getreten wird 

Ein entbehrlicher Hilfsbetrieb liegt dann vor, wenn eine wirtschaftliche Tätigkeit zwar in 
Zusammenhang mit dem Vereinszweck steht, aber nicht unmittelbar für die Erfüllung 

des Vereinszwecks notwendig ist. 

Betriebsart Zugeordnete 

Vereinstätigkeit 

Steuerliche 

Konsequenz 

Buchhaltung 

Mandant 

Vereinstätigkeit Standard-MB und 

Spenden, Förderungen 
und Subventionen 

Keine Steuer- und 

Abgabenpflicht 

Verein, KT „Verein 

und Mitglieder“ 

Unentbehrlicher 
Hilfsbetrieb 

Masters, Liga, 
Vereinsanteil. 

Abschreibungen Tische, 
1/3 Miet- & BK-Anteil 

Keine Steuer- und 
Abgabenpflicht 

Verein, KT „Mann-
schaftsbetrieb, 

Turniere“ 

Entbehrlicher 
Hilfsbetrieb 

Flatrates, Tischgebühr, 
Spindmiete, Vereinsfest, 

betr. Abschreibungen 
Tische, 1/3 Miet- & BK-
Anteil 

Liebhaberei i.S. 
der UST (daher 

keine), aber 
KÖST-Pflicht 

Quartier (0%), KT 
„Sporthalle“ 

Begünstigungs-
schädlicher 

Betrieb 

Speisen- und 
Getränkever-kauf, 1/3 

Miet- & BK-Anteil  

Umsatz- und 
KÖST-Pflicht 

Quartier (10%, 
20%). KT 

„Catering“ 

KT … Kostenträger lt. Buchhaltung 

UST unterliegt nur der KT Catering, KÖST der gesamte Gewinn des Mandanten Quartier 
(„Überschüsse oder Gewinne aus allen steuerpflichtigen Tätigkeiten, das sind entbehrliche Hilfsbetriebe und 

begünstigungsschädliche Betriebe“ – aus: „Vereine und Steuern“, BMF, Seite 34) 

3 Check gesetzliche Schwellwerte begünstigter 

Verein 

Bezeichnung und 
Gesetzesgrundlage 

Beschreibung Wert jrl. Erf. 

Kleinunternehmerregelung, 
nur begünstigungssch. 

Betriebe 

<= UST-Option; > UST Pflicht, 
nachrangig 

30.000 € 
netto 

ja 

automatische Ausnahmege-

nehmigung für 
begünstigungs-schädliche 

Betriebe 

<= gegeben ohne Erfordernis; > 

nicht gegeben bzw muss 
schriftlich beantragt werden; 

unbenommen Steuerpflicht 

40.000 € ja 

Liebhaberei bei 

begünstigungssch. Betrieb 

<= gegeben, UST Steuerpflicht 

entfällt; > nicht gegeben; 

7.500 € 

netto 

nein 

Gewinnfreibetrag alle 

Betriebe 

<= keine KÖST; > KÖST 10.000 € ja 

Registierkassenpflicht nur 

begünstigungssch. Betrieb 

ab Jahresumsatz und davon mehr 

als 7.500 € Barumsatz (inkl. 
Bankomat) 

15.000 € ja 

Keine Registrierkassen-, 
Einzel-aufzeichnungs- und 

Wenn unterhalb der Liebhaberei 
von begünstigungssch. Betrieb / 

bei Kantine mit weniger als 52 

30.000€ nein 
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Belegerteilungspflicht nur 

begünstigungssch. Betrieb 

Öffnungstagen + innerhalb 

Umsatzgrenze 

 

 


